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Fortbildung   
 
Rechtsfragen der Kinder- und Jugendarbeit  
für Mitarbeitende in Organisationen der Jugendhilfe , 
Jugendverbänden und Vereinen 
 
Die professionelle pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen setzt heute eine 
Vielzahl rechtlicher Kenntnisse in ganz unterschiedlichen Bereichen voraus. Inhalt 
dieser Fortbildungsveranstaltung ist die Vertiefung bereits bestehender Kenntnisse 
sowie insbesondere die Erarbeitung neuer rechtlicher Themengebiete rund um die 
vielseitigen Angebote in der Jugendhilfe mit dem Ziel einer bestmöglichen Rechts- und 
Handlungssicherheit. Anhand aktueller Fälle, Fragen und Entwicklungen erhalten die 
Teilnehmenden wertvolle Tipps und Hinweise für ihre täglichen Praxis in einem 
anspruchsvollen Tätigkeitsfeld. 
 
Der Referent, Stefan Obermeier, war selbst 15 Jahre ehrenamtlich als Vorsitzender 
beim Kreisjugendring Fürstenfeldbruck tätig; seit vielen Jahren ist er Vorstand eines 
Sportvereins. Seit 1994 ist er neben seinem Beruf als Rechtsanwalt als gefragter 
Referent in der Aus- und Weiterbildung von ehren- und hauptamtlich mit der 
Betreuung von Minderjährigen tätigen Personen sowie der Beratung von 
Jugendorganisationen und Trägern der Jugendhilfe tätig. 
 
Es handelt sich um eine Fortbildung mit neuen Themen, für die nicht die vergangene 
Veranstaltung mit Herrn Obermeier aus 2017 besucht werden musste. 
 
Termin:   
Freitag, 22.06.2017, von 08.30 bis 15.15 Uhr (30 Minuten Stehkaffee, eine Stunde 
Mittagspause) 
 
Inhalte/Themenüberblick: 
 

- detaillierter Überblick Seite 2 und 3 
- zusätzlich gewünschte Themen bitte vorab an kijub@stadt-unna.de  

 
Teilnehmendenkreis:  
Hauptamtlich und ehrenamtlich Mitarbeitende der Kinder- und Jugendarbeit, die auch 
als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren tätig werden können 
 
Referent: 
Rechtsanwalt Stefan Obermeier, München 
 
Ort:  
Rathaus der Kreisstadt Unna, Ratssaal, Rathausplatz 1, 59423 Unna 
(Das Rathaus liegt direkt am Unnaer Bahnhof und ist gut mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zu erreichen; Parkplätze befinden sich in der Tiefgarage am Bahnhof, 
1,20 €/Stunde, 12,00 € Tageshöchstsatz: https://www.wirtschaftsbetriebe-
unna.de/parken/ und am Alten Bahnhof Unna, Zufahrt über die Hammer Straße, 0,60 
€/Stunde, 3,00 € Tageshöchstsatz) 
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Teilnehmendenzahl:  
max. 50 
 
Kosten:  
60,00 € Teilnahmegebühr pro Person inkl. Getränke 
 
Veranstalter:  
Jugendamt und Volkshochschule der Kreisstadt Unna 
 
Auskunft zu Inhalten und Organisation:  
Kinder- und Jugendbüro der Kreisstadt Unna, Bahnhofstr. 45 h, 59423 Unna, 
02303/103-344, kijub@stadt-unna.de, Fax: 02303/103-504 
 
Sonstiges: 
Jede teilnehmende Person erhält ein kleines Skript zur Veranstaltung samt Hinweisen 
zu Literatur und Internetfundstellen.  
Teilnehmende erhalten eine Fortbildungsbescheinigung. 
Die Fortbildung kann zum Erwerb für die Jugendleiterinnen- und Jugendleiter-Card 
(Juleica) angerechnet werden.   
Der Seminarraum ist barrierefrei zu erreichen. 
 
Anmeldungen:  
Telefonisch ab sofort unter 02303/103-713 oder 02303/103-714, Kursnummer: 
181-1706 oder online über http://vhs.unna.de/ möglich.  
 
 
 
Rechtsfragen der Kinder- und Jugendarbeit für Mitar beitende in Organisationen 
der Jugendhilfe, Jugendverbänden und Vereinen 
 
Themenüberblick:  
 
1.  Strafrechtliche Fragestellungen    

- Möglichkeiten der Strafbarkeit der Mitarbeitenden bei Trägern der Jugendhilfe 
 - Zeugnisverweigerungsrecht, Aussageverpflichtung 
 - Anzeigepflicht von Straftaten 
 - Zusammenarbeit mit Polizeibehörden 
 - Sexual(Straf)Recht: Prävention von sexuellen Grenzüberschreitungen 
 - Verhalten bei Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII) 
 - Verhalten bei Waffenbesitz 

- Jugendschutz: Inhalte des Jugendschutzgesetzes (JoSchG) 
Verhalten bei Betäubungsmittel-Situationen 
Erwerb, Abgabe und Konsum von Alkohol & Zigaretten  
gestaffelte Öffnungszeiten für Minderjährige 
Filmvorführungen, Jugendmedienschutz 
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2.  Besondere Fragestellungen 
 

- Gaststättenrecht: Speisen- und Getränkeverkauf, Erlaubnisse 
- Lebensmittelrecht: Anforderungen des Infektionsschutzgesetz, Belehrungen 
- Hausrecht, Hausverbot, Hausordnung: Umfang und rechtliche Möglichkeiten 
- GEMA, GEZ, Urheberrecht: Gebühren für Musik, Konzerte, Lesungen, TV- 
  und Filmvorführungen, Rahmenverträge 
- Besonderheiten bei Veranstaltungen (Partys, Spielfest etc.) 
- Besonderheiten bei selbstverwalteten Jugendeinrichtungen 
- Besonderheiten bei ehrenamtlichen und minderjährigen Betreuungspersonen 
- Besonderheiten bei der Benutzung von Kleinbussen und Pkw 
- Besonderheiten beim Vermieten von Räumlichkeiten (für Privatpartys etc.) 
- Veröffentlichen von Fotos und Filmen (Einwilligungserfordernis) 
- Nutzung von Internet-Arbeitsplätzen 
- Nutzung von (offenen) WLAN, Haftung bei Rechtsverstößen  

  - Gestaltung von Formularen, Erfordernisse und Fallstricke in der    
    Außenkommunikation 
 
3.  Versicherungsfragen 
 
 - Abzusichernde Risiken und Gestaltungsmöglichkeiten 
 
4.  Zusätzliche Themen (wenn gewünscht): 
 

- Rechtsfragen im Zusammenhang mit Ausflügen und Ferienfahrten 
- Außenanlagen: Halfpipe, Soccer-Court, Streetball, Boulderwand etc.  
- Besonderheiten in der aufsuchenden Jugendarbeit (u.a. Streetwork) 
- Aufsichtserfordernisse beim Schwimmen, Fahrradtouren, Bergwanderungen 
- Betreuung von sportlichen Angeboten (z.B. Mitternachtsbasketball etc.)  
- Besonderheiten bei Aktivitäten der Schülerbetreuung (z.B. Hausaufgaben- 

oder Mittagsbetreuung, Programmgestaltung in offenen und gebundenen 
Ganztagsschulen) 

- Veranstaltung von kommunalen Ferienprogrammen 
 

5.  Zusätzliche gewünschte Themen bitte vorab an  kijub@stadt-unna.de  
 

 
 
 


